
3. Dritter Klagegrund: Offensichtlicher Beurteilungsfehler, da die 
Kommission keine zuverlässige offensichtliche Grundlage für 
ihre Schlussfolgerungen nachgewiesen und keine Tatsachen 
bewiesen habe, auf die sie ihre Feststellungen den geltenden 
gesetzlichen Anforderungen gemäß gestützt habe. Hierzu 
trägt die Klägerin vor, dass 

— keiner der im Beanstandungsschreiben enthaltenen Feh
ler, die der Kommission dann mitgeteilt worden seien, in 
dem Beschluss korrigiert worden sei; 

— die Kommission die Rechtsfigur der einzigen und fort
gesetzten Zuwiderhandlung missbraucht habe, indem sie 
geltend gemacht habe, dass vollkommen schuldloses 
Verhalten Teil des rechtswidrigen Vorhabens sein könne, 
und die Bezeichnung „Gesamtkartell“ als Vorwand ver
wendet habe, um in jeder Hinsicht nachteilige und irre
levante Beweise einzubeziehen. 

4. Vierter Klagegrund: Die Kommission habe rechtsfehlerhaft 
ihre Zuständigkeit für eine angeblich wettbewerbswidrige 
Absprache in Bezug auf Flüge von Drittland-Flughäfen zu 
Flughäfen innerhalb des EWR (inbound flights) angenom
men. Solche Tätigkeiten fielen nicht in den räumlichen 
Anwendungsbereich der Art. 101 AEUV und Art. 53 des 
EWR-Abkommens. 

5. Fünfter Klagegrund: Offensichtlicher Beurteilungsfehler und 
Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Bezug 
auf die nochmalige Überprüfung der Geldbuße in Ausübung 
der Befugnis des Gerichts zu unbeschränkter Nachprüfung. 
Hierzu trägt die Klägerin vor, dass 

— die Geldbußenleitlinien 2006 nicht mit dem Erfordernis 
nach Art. 23 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1/2003 ( 1 ), dass 
die Geldbuße die Schwere und die Dauer berücksichtige, 
vereinbar seien; 

— die Kommission die Gesamtschwere der angeblichen 
Zuwiderhandlung grob übertrieben habe. Weder die 
Höhe des Prozentsatzes (16 % des Werts der Verkäufe) 
noch der Zusatzbetrag seien im vorliegenden Fall 
gerechtfertigt; 

— die Kommission in Bezug auf die Klägerin die Dauer der 
Zuwiderhandlungen falsch bestimmt, zu Unrecht mil
dernde Umstände verworfen und nicht alle relevanten 
Umstände einschließlich der umfassenden Gerechtigkeit 
der Sanktionen und der wirtschaftlichen Lage der Kläge
rin berücksichtigt habe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. 2003, L 1, S. 1). 

Klage, eingereicht am 24. Januar 2011 — Lan Airlines und 
Lan Cargo/Kommission 

(Rechtssache T-40/11) 

(2011/C 80/52) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerinnen: Lan Airlines SA und Lan Cargo SA (Santiago, Chile) 
(Prozessbevollmächtigte: B. Hartnett, Barrister, und Rechtsanwalt 
O. Geiss) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerinnen beantragen, 

— den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären, soweit 
er sie betrifft; 

— hilfsweise, die gegen sie verhängte Geldbuße herabzusetzen; 

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerinnen beantragen, den Beschluss der Kommission 
vom 9. November 2010 in einem Verfahren nach Art. 101 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), Art. 53 des EWR-Abkommens und Art. 8 des Abkom
mens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr (Sache 
COMP/39.258 — Luftfracht) nach Art. 263 AEUV für nichtig 
zu erklären, soweit er die Klägerinnen betrifft. 

Sie stützen ihre Klage auf sechs Klagegründe. 

1. Mit dem ersten Klagegrund wird geltend gemacht, die Kom
mission habe nicht rechtlich hinreichend nachgewiesen, dass 
die Klägerinnen an einer einheitlichen und fortgesetzten Zu
widerhandlung beteiligt gewesen seien, und somit Art. 101 
AEUV rechtlich und sachlich falsch angewandt, denn die 
Kommission habe nicht nachgewiesen, dass Lan Cargo 

— wusste oder hätte wissen müssen, dass es einen gemein
samen wettbewerbswidrigen Plan gegeben habe; 

— durch ihr Verhalten zu einem solchen wettbewerbswid
rigen Plan habe beitragen wollen; 

— von einem Verstoß in Bezug auf Sicherheitsaufschläge 
oder die Zahlung einer Provision auf die Aufschläge 
gewusst habe.
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2. Mit dem zweiten Klagegrund rügen die Klägerinnen, dass die 
Kommission ihre Verteidigungsrechte verletzt habe, indem 
sie 

— sich auf Beweise gestützt habe, auf die in der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte nicht Bezug genommen worden 
sei; 

— sich auf eine Auslegung der Beweise gestützt habe, die in 
der Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht klar dargelegt 
worden sei; 

— in dem angefochtenen Beschluss Beschwerdepunkte vor
gebracht habe, ohne den Klägerinnen die Möglichkeit zu 
geben, zu diesen Stellung zu nehmen. 

3. Als dritten Klagegrund führen die Klägerinnen an, die Kom
mission habe bei der Festsetzung des Grundbetrags der ge
gen sie verhängten Geldbuße gegen die Grundsätze der 
Gleichbehandlung, der persönlichen Haftung und der Ver
hältnismäßigkeit verstoßen, denn die Kommission habe 

— die Dauer der Zuwiderhandlung nicht entsprechend den 
Feststellungen zum Wissen um den behaupteten gemein
samen wettbewerbswidrigen Plan und zur Absicht, sich 
daran zu beteiligen, bestimmt; 

— den Grundbetrag fehlerhaft berechnet; 

— bei der Berechnung des Grundbetrags der Geldbuße 
nicht zum Ausdruck gebracht, dass die Klägerinnen an 
der behaupteten Zuwiderhandlung nur begrenzt beteiligt 
gewesen seien; 

— bei der Berechnung des Grundbetrags der Geldbuße 
nicht zum Ausdruck gebracht, dass die behauptete Zu
widerhandlung sich nicht auf den gesamten Preis der 
betroffenen Dienstleistungen erstreckt habe. 

4. Der vierte Klagegrund betrifft einen behaupteten Verstoß der 
Kommission gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
und einen Begründungsmangel bei der Anpassung des 
Grundbetrags der Geldbuße wegen mildernder Umstände, 
da die Kommission 

— die sehr erheblichen Unterschiede zwischen dem Maß 
der Beteiligung der Klägerinnen und der viel stärkeren 
Beteiligung anderer Fluggesellschaften nicht berücksich
tigt habe; 

— nicht objektiv gerechtfertigt habe, warum sie unter
schiedliche Fluggesellschaften gleich behandelt habe, ob
wohl ihre Lage signifikant verschieden gewesen sei. 

5. Mit ihrem fünften Klagegrund machen die Klägerinnen gel
tend, dass die Kommission nicht begründet habe, warum sie 
elf Adressaten der Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht 
mit in den angefochtenen Beschluss einbezogen habe, wa
rum sie der Ansicht sei, dass die Klägerinnen an einer ein
heitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung beteiligt ge
wesen seien, und wie sie die Geldbuße berechnet habe, denn 
die Kommission, 

— habe nicht begründet, warum sie elf Adressaten der Mit
teilung der Beschwerdepunkte nicht mit in den ange
fochtenen Beschluss einbezogen habe; 

— habe ihre Feststellung, dass die Klägerinnen an einer ein
heitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung beteiligt 
gewesen seien, nicht unter Beachtung der von der Recht
sprechung verlangten Tatbestandsmerkmale begründet; 

— habe nicht begründet, worauf sie ihre Berechnung der 
nach Art. 5 des angefochtenen Beschlusses gegen die 
Klägerinnen verhängten Geldbuße gestützt habe. 

6. Als sechsten Klagegrund führen die Klägerinnen an, die 
Kommission habe ihr Recht auf ein faires Verfahren verletzt 
und infolgedessen gegen Art. 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und Art. 6 der Europäischen Men
schenrechtskonvention verstoßen, da 

— sie keine Möglichkeit gehabt hätten, Zeugen zu befragen 
oder zu vernehmen; 

— sie keine Möglichkeit gehabt hätten, zur Berechnung der 
gegen sie verhängten Geldbuße Stellung zu nehmen; 

— die Geldbuße nach einer nicht öffentlichen mündlichen 
Anhörung verhängt worden sei, an der der Urheber des 
Beschlusses nicht teilgenommen habe; 

— der angefochtene Beschluss von einer Verwaltungs
behörde erlassen worden sei und keine juristische In
stanz die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung aller 
Aspekte des Beschlusses habe. 

Klage, eingereicht am 19. Januar 2011 — Universal/ 
Kommission 

(Rechtssache T-42/11) 

(2011/C 80/53) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Universal Corp. (Richmond, Vereinigte Staaten) (Pro
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. R. A. Swaak) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den angefochtenen, in den Schreiben vom 12. und 30. No
vember 2010 enthaltenen Beschluss für nichtig zu erklären 
und/oder 

— festzustellen, dass sie nicht für die vollständige oder teilweise 
Zahlung der in dieser Sache verhängten Geldbuße haltbar 
gemacht werden kann, solange die Rechtssache T-12/06, 
Deltafina/Kommission, oder etwaige Folgeverfahren nicht 
abschließend entschieden sind, und

DE C 80/28 Amtsblatt der Europäischen Union 12.3.2011


